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Grundlagen im Raumplanungsgesetz und in der Raumplanungsver­
ordnung - Stand 1. Juli 2026 (RPG 2 und RPV 2) Entwurf für die 1. Lesung im Regierungsrat (Stand: 11. März 2026)

Dringliche Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Raumplanung (EV RPG)

Art. 25 RPG
Kantonale Zuständigkeiten
1 Die Kantone ordnen Zuständigkeiten und Verfahren.

1bis Sie legen für alle Verfahren zur Errichtung, Änderung oder Zweckänderung 
von Bauten und Anlagen Fristen und deren Wirkungen fest.

2 Die zuständige kantonale Behörde entscheidet bei allen Bauvorhaben aus­
serhalb der Bauzonen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahme­
bewilligung erteilt werden kann.

3 Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt 
und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen 
und zu vollziehen.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Ver­
zicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.

5 Der Anspruch auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verjährt nach 
30 Jahren. Die Frist ist gewahrt, wenn die zuständige Behörde vor Ablauf der 
Frist erstmals einschreitet. Keine Verjährung tritt ein, wenn Polizeigüter, insbe­
sondere die öffentliche Ordnung, Ruhe, Sicherheit oder Gesundheit, gefährdet 
sind.

Der Regierungsrat des Kantons Zug,

gestützt auf Art. 25 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 
1979 [SR 7001 auf § 47 Abs. 1 Bst. d der Verfassung des Kantons Zug (Kantons­
verfassung, KV) vom 31. Januar 1894fBGS 111.11 sowie auf §3 Abs. 2 Bst. e 
des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 26. November 1998fBGS 721.111.

beschliesst:
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Grundlagen im Raumplanungsgesetz und in der Raumplanungsver­
ordnung - Stand 1. Juli 2026 (RPG 2 und RPV 2) Entwurf für die 1. Lesung im Regierungsrat (Stand: 11. März 2026)

I.

1. Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck

1 Diese Verordnung dient dem dringenden Vollzug des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung[SR 7001 und regelt die Zuständigkeiten, soweit sie nicht bereits 
durch das Planungs- und Baugesetz[BGS 721.11] sowie die entsprechende Ver- 
Ordnung festgelegt sind.
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2. Abbruchprämie

Art. 5a RPG
Abbruchprämie

1 Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, er­
halten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten 
unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung von Spezialabfäl­
len oder Altlasten, äusser wenn eine anderweitige gesetzliche Pflicht zur Tragung 
der Beseitigungskosten besteht Bei der Beseitigung von Bauten und Anlagen 
ohne landwirtschaftliche oder touristische Nutzung wird die Abbruchprämie nur 
ausgerichtet, wenn kein Ersatzneubau erstellt wird.

2 Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus der 
Abgabe gemäss Artikel 5 Absatz 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmit­
teln.

3 Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der Bun­
desrat regelt die Einzelheiten. Er berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Vo­
raussetzungen der Kantone, insbesondere die Ergiebigkeit der Mehrwertabgabe.

Art. 43e RPV
Abbruchprämie bei Bundesbauten

Kantone schulden dem Bund keine Abbruchprämie.

§2
Abbruchprämie (Art. 5a RPG)

1 Eigentümerinnen und Eigentümer von Bauten und Anlagen erhalten eine Ab­
bruchprämie nach Art. 5a RPG für den Abbruch nicht mehr benötigter Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzone. Die Höhe der Abbruchprämie ergibt sich 
aus den pauschalisierten Kosten für den Abbruch des Gebäudevolumens in Ku­
bikmetern und der Flächen in Quadratmetern unter Ausschluss allfälliger Aufwen­
dungen für die Entsorgung von Spezialabfällen oder Altlasten.

2 Die Eigentümerinnen und Eigentümer oder sonstige Berechtigte haben die Kos­
ten für den Rückbau folgender Bauten und Anlagen sowie der anschliessenden 
Rekultivierung selbst zu tragen und erhalten keine Abbruchprämie bei:
a) Infrastruktur- und Energieanlagen im öffentlichen Interesse;
b) nicht bewilligten Bauten und Anlagen;
c) befristet bewilligten Bauten und Anlagen;
d) mit auflösender Bedingung bewilligten Bauten und Anlagen, sofern es sich 

nicht um zonenkonforme landwirtschaftliche Bauten oder Anlagen handelt;
e) Bauten und Anlagen des Kantons, von Gemeinden nach § 1 Abs. 1 des Ge­

setzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeinde­
gesetz, GG) vom 4. September 1980[BGS 171.11 und Dritten, die in Erfüllung 
von ihnen übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben erstellt wurden und 
die unmittelbar öffentlichen Zwecken gedient haben;

f) der Beseitigung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche oder touris­
tische Nutzung, wenn ein Ersatzneubau vorgesehen ist;

g) nicht bewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen.
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§3
Zuständigkeit und Verfahren

1 Das Gesuch um Entrichtung einer Abbruchprämie nach Art. 5a RPG ist vor Be­
ginn des Abbruchs bei der Standortgemeinde einzureichen. Auf später einge­
reichte Abbruchprämiengesuche wird nicht eingetreten. Erfolgt der Abbruch im 
Rahmen eines Baugesuchs, sind das Baugesuch und das Abbruchprämienge­
such zu koordinieren. Das Baubewilligungsverfahren ist dabei das Leitverfahren.

2 Das Abbruchprämiengesuch muss die folgenden Unterlagen enthalten:
a) aktueller Grundbuchauszug;
b) Pläne, soweit vorhanden, und aktuelle Fotos zum Bestand des Gebäudes;
c) Kubatur-Berechnung;
d) Angaben zur bisherigen Verwendung;
e) rechtskräftige Baubewilligung oder weitere Angaben, soweit vorhanden, aus 

denen hervorgeht, dass das Gebäude rechtmässig erstellt wurde;
f) Umgebungsplan mit Schnitten der Rekultivierung;
g) Entsorgungskonzept bei über 200 m3 (fest) oder bei gesundheitsgefährden­

den Bauabfällen;
h) Abklärung zu Gebäudeschadstoffen bei Bauten und Anlagen, die vor dem 

Jahr 1990 erstellt wurden;
i) Kontoangaben für die Ausrichtung der Abbruchprämie.

3 Die Standortgemeinde leitet das Gesuch ans Amt für Raum und Verkehr weiter. 
Das Amt für Raum und Verkehr prüft das Abbruchprämiengesuch, kann weitere 
Unterlagen wie z. B. Offerten einfordern und entscheidet mit einer anfechtbaren 
Verfügung, ob und bis zu welchem Zeitpunkt die Abbruchprämie zugesichert 
oder ob das Gesuch ganz oder teilweise abgewiesen wird.

4 Nach Rechtskraft der Zusicherungsverfügung darf - vorbehältlich anderer not­
wendiger Bewilligungen - mit dem Abbruch begonnen werden. Die Fertigstellung 
des Rückbaus und der Rekultivierung sind der Standortgemeinde zu melden.

5 Die Auszahlung erfolgt durch das Amt für Raum und Verkehr nach dem voll­
ständigen Rückbau, der Vornahme der Rekultivierung sowie der Erfüllung allfälli­
ger Auflagen.
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Art. 43d RPV (Abs. 1 bis 4)
Bundesbeiträge an die Abbruchprämie

1 Die Bundesversammlung bestimmt die finanziellen Mittel für die Bundesbeiträge 
an die Abbruchprämie mit einem mehrjährigen Zahlungsrahmen.

2 Im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt der Bund Beiträge von 20-30 Pro­
zent an die Abbruchprämie.

3 Wenn die in den letzten 5 Jahren im Kanton geschaffenen Mehrwerte nach Arti­
kel 5 Absatz Ibis RPG mindestens 75 Mal so hoch sind wie die Summe der im 
betreffenden Jahr bezahlten Abbruchprämien nach Artikel 5a RPG, so beträgt 
der Beitrag des Bundes 20 Prozent dieser Abbruchprämien; sind die geschaffe­
nen Mehrwerte höchstens 25 Mal so hoch wie die bezahlten Abbruchprämien, so 
beträgt dieser Anteil 30 Prozent. Für Werte dazwischen steigt der Anteil umge­
kehrt proportional zum Verhältnis zwischen dem geschaffenen Mehrwert und den 
bezahlten Abbruchprämien an.

4 An Prämien für Abbrüche, die für eine gesetzlich geforderte Kompensation nötig 
sind, leistet der Bund keine Beiträge. Vorbehalten bleiben Fälle von Ersatzneu­
bauten, bei denen das Bundesrecht ausnahmsweise Anspruch auf eine Abbruch­
prämie gibt.

Art. 24f RPG

1 Die Kantone erstatten dem Bund periodisch Bericht über die Ausrichtung und 
Finanzierung der Abbruchprämien nach Artikel 5a Absätze 1 und 2.

Art. 43d RPV (Abs. 5)
Bundesbeiträge an die Abbruchprämie

5 Die Kantone erstatten dem Bund bis zum 31. März des Folgejahrs Bericht über 
die im Vorjahr für erfolgte Abbrüche geleisteten Abbruchprämien. Das ARE legt 
gestützt darauf die Beiträge an die Kantone für das entsprechende Jahr fest. 
Übersteigen die gesamten Beiträge die im bewilligten Voranschlagskredit einge­
stellten Mittel, werden die Beiträge an die Kantone proportional gekürzt.

§4
Finanzierung

1 Die Finanzierung der Abbruchprämie erfolgt - nach Abzug allfälliger Bundesbei­
träge - primär mit den kantonalen Erträgen der Mehrwertabgaben. Sind keine 
oder nicht genügend Mehrwertabgabeerträge vorhanden, erfolgt die Finanzie­
rung über die allgemeine Staatskasse.

§5
Berichterstattung (Art. 24f RPG und Art. 43d RPV)

1 Das Amt für Raum und Verkehr erstatten dem Bund Bericht gemäss Art. 24f 
RPG und Art. 43d der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 
2000[SR 700.11.



3. Stabilisierungsziel
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Art. 1 RPG
Ziele

2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestre­
bungen:
b,er die Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren;
bquetei- Jie Bodenversiegelung in den ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschafts­

zonen nach Artikel 16 zu stabilisieren, soweit sie nicht landwirtschaftlich oder 
zur Ausübung touristischer Aktivitäten bedingt ist;

Art. 8d RPG
Richtplaninhaitzum Stabilisierungsziel im Nichtbaugebiet

2 Bei der Beurteilung der Erreichung des Ziels nach Artikel 1 Absatz 2 Buch­
stabe bter sind die geschützten Gebäude und die Gebäude, die nach dem 
29. September 2023 einer Bauzone zugewiesen worden sind, nicht zu berück­
sichtigen. Bei der Beurteilung der Erreichung des Ziels nach Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe bl’uater ist die Bodenversiegelung, die durch Energieanlagen oder kan­
tonale oder nationale Verkehrsanlagen bedingt ist, nicht zu berücksichtigen.

Art. 25a RPV
Präzisierung der Stabilisierungsziele

1 Das Stabilisierungsziel nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b,er RPG gilt für Ge­
bäude im Sinn von Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung vom 9. Juni 20172 über 
das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister. Es gilt nicht für Gebäude 
mit einer Gebäudefläche von weniger als 6 m2.

2 Das Stabilisierungsziel nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe bt'uater RPG gilt für 
Bodenversiegelungen ausserhalb der Bauzonen, ausgenommen solche im Söm­
merungsgebiet gemäss dem Geobasisdatensatz nach Artikel 5 der Landwirt­
schaftlichen Zonen-Verordnung vom 7. Dezember 1998.

3 Ein Boden gilt als versiegelt, wenn es sich um eine Gebäudegrundfläche oder 
um eine mit einem wasserundurchlässigen Belag wie Beton oder Asphalt verse­
hene Bodenfläche handelt.

Art. 2 Bst. b der Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und Woh­
nungsregister

In dieser Verordnung bedeuten:
(■■■)
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b. Gebäude: auf Dauer angelegter, mit einem Dach versehener, mit dem Boden 
fest verbundener Bau, der Personen aufnehmen kann und Wohnzwecken 
oder Zwecken der Arbeit, der Ausbildung, der Kultur, des Sports oder jegli­
cher anderer menschlicher Tätigkeit dient; ein Doppel-, Gruppen- und Rei­
henhaus zählt ebenfalls als ein Gebäude, wenn es einen eigenen Zugang 
von aussen hat und wenn zwischen den Gebäuden eine senkrechte vom 
Erdgeschoss bis zum Dach reichende tragende Trennmauer besteht;

Art. 25c RPV
Veränderungsbilanz

1 Die Kantone führen eine Bilanz der zu berücksichtigenden Gebäude und Ver­
siegelungen, die nach dem Referenzzeitpunkt hinzugekommen oder weggefallen 
sind.

2 Versiegelungen ausserhalb der Bauzonen, ausgenommen solche im Sömme­
rungsgebiet gemäss dem Geobasisdatensatz nach Artikel 5 der Landwirtschaftli­
chen Zonen-Verordnung vom 7. Dezember 1998, die nach dem Referenzzeit­
punktvorgenommen worden sind und die bei ihrer Erstellung in Anwendung von 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe bquater oder Artikel 8d Absatz 2 RPG nicht berück­
sichtigt werden mussten, müssen in der Bilanz als neue Versiegelungen aufge­
nommen werden, wenn die Gründe für die Nichtberücksichtigung dahinfallen.

3 Versiegelte Flächen ausserhalb der Bauzonen, ausgenommen solche im Söm­
merungsgebiet gemäss dem Geobasisdatensatz nach Artikel 5 der Landwirt­
schaftlichen Zonen-Verordnung, die vor dem Referenzzeitpunkt bestanden, kön­
nen im Fall des Rückbaus in der Bilanz auch dann gutgeschrieben werden, wenn 
sie zum Referenzzeitpunkt einer Nutzung dienten, die nach Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe bqua,er oder Artikel 8d Absatz 2 RPG nicht berücksichtigt werden muss.

§6
Veränderungsbilanz (Art. 25c RPV)

1 Das Amt für Raum und Verkehr führt eine Bilanz nach Art. 25c Abs. 1 RPV.
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Art. 25f RPV
Nutzung von Spielräumen

1 Das kantonale Recht kann regeln, wie die Spielräume nach Artikel 25b Absatz 1 
und die kompensatorischen Abbrüche nach den Artikeln 25e, 33a und 43 zu­
gunsten bestimmter Verwendungszwecke, insbesondere zugunsten von Bauvor­
haben der öffentlichen Hand und der Landwirtschaft, genutzt werden.

2 Soll ein Abbruch erst später einer Kompensation dienen, sind die entsprechen­
den Voraussetzungen bereits beim Entscheid über den Abbruch festzulegen.

Art. 25b RPV
Erreichung der Stabilisierungsziele

1 Die Stabilisierungsziele sind erreicht, wenn die Anzahl der zu berücksichtigen­
den Gebäude beziehungsweise die zu berücksichtigende versiegelte Fläche im 
betreffenden Kanton nicht mehr als 2 Prozent über dem jeweiligen Referenzwert 
liegt.

2 Die Referenzwerte sind in Anhang 1 festgelegt.

3 Die Referenzwerte werden unter Verwendung der Bauzonenperimeter der 
Bauzonenstatistik 2032 neu berechnet. Soweit sie höher liegen als die Referenz­
werte nach Anhang 1, werden sie nachgetragen.

§7
Kompensationspflicht (Art. 25f RPV)

1 Die Spielräume nach Art. 25b Abs. 1 RPV und die kompensatorischen Abbrü­
che nach den Art. 25e, 33a und 43 RPV werden für neue Gebäude wie folgt ge­
nutzt:
a) 75 Prozent für neue, zonenkonforme Land- und Forstwirtschaftsgebäude und 
b) 25 Prozent für neue Gebäude im öffentlichen Interesse.

2 Neue Gebäude ausserhalb der Bauzone im Sinne von Art. 25a Abs. 1 RPV, die 
weder öffentlichen Interessen noch der zonenkonformen Land- oder Forstwirt­
schaft dienen, werden nur bewilligt, wenn als Kompensation ein anderes Ge­
bäude zurückgebaut wird.

3 Die Spielräume nach Art. 25b Abs. 1 RPV und die kompensatorischen Abbrü­
che nach den Art. 25e, 33a und 43 RPV werden für neue versiegelte Flächen ge­
nutzt, die mit Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse Zusammenhängen.

4 Neue versiegelte Flächen ausserhalb der Bauzone im Sinne von Art. 25a Abs. 2 
RPV, die weder im öffentlichen Interesse liegen noch der Land-, Forstwirtschaft 
oder dem Tourismus dienen, sind nur zulässig, wenn sie im gleichen Umfang 
kompensiert werden.

5 Mit der Bauausführung darferst begonnen werden, wenn die kompensatori­
schen Abbrüche und Rekultivierungen erfolgt oder zumindest sichergestellt sind.

6 Das Amt für Raum und Verkehr kann Ausnahmen bewilligen, wenn die Vor­
schriften dieser Bestimmung im Einzelfall zu einer offensichtlich unzweckmässi­
gen Lösung führen oder eine unbillige Härte bedeuten würden.
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4. Baupolizei und Baubewilligungsverfahren
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Art. 25 RPG
Kantonale Zuständigkeiten

3 Sie [die zuständige kantonale Behörde] stellt sicher, dass unbewilligte Nutzun­
gen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und un­
terbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu­
stands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen.

4 Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Ver­
zicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen.

Art. 43b RPV
Anforderungen an das kantonale Recht

1 Das kantonale Recht zur Anwendung von Artikel 25 Absatz 3 RPG ist mindes­
tens so auszugestalten, dass:
a. angeordnete Nutzungsverbote und die zu ihrer Durchsetzung angeordneten 

Massnahmen in der Regel innert 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung 
durchgesetzt sind, wenn nicht glaubhaft gemacht wird, dass die Nutzung 
rechtmässig ist;

b. über Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands in ei­
nem einzigen Verfahren so entschieden wird, dass nach Rechtskraft des Ent­
scheids und ungenutztem Ablauf der angesetzten Frist die Wiederherstellung 
ersatzvornahmeweise durchgeführt werden kann.

2 In Baubewilligungsverfahren müssen die vorhandenen Bauten und Anlagen 
mindestens summarisch auf ihre Rechtmässigkeit geprüft werden. Die Baubewil­
ligung muss gegebenenfalls mit Verfügungen nach Absatz 1 Buchstabe b ver­
bunden werden; dabei muss sichergestellt werden, dass allfällige Massnahmen 
zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands zu einem festgelegten Zeit­
punkt ausgeführt sind.

3 Die Kantone statten die Behörde nach Artikel 25 Absätze 2 und 3 RPG mit den 
nötigen Entscheidungskompetenzen und Ressourcen aus, um die Aufgaben 
nach Artikel 25 Absatz 3 RPG erfüllen zu können.

§ 7 Abs. 3 PBG
Der Gemeinderat trifft grundsätzlich die planungs- und baurechtlichen Entscheide 
für die Gemeinde und erfüllt alle baupolizeilichen Aufgaben im Gemeindegebiet, 
sofern dieses Gesetz oder weitere Erlasse nicht ausdrücklich eine andere Re­
gelung vorsehen.

§8
Baupolizeiliche Aufgaben des Amts für Raum und Verkehr

1 Das Amt für Raum und Verkehr entscheidet ausserhalb der Bauzone bei unbe­
willigten Bauten und Anlagen oder unbewilligten Nutzungen alleine über den aus­
nahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands. 
Innerhalb des Waldes nimmt die Direktion des Innern als Baupolizeibehörde im 
Wald diesen Entscheid vor.

2 Das Amt für Raum und Verkehr führt die kantonale Fachstelle Baupolizei zur 
fachlichen Unterstützung der Gemeinden bei ihren baupolizeilichen Aufgaben.

§9
Verfahren bei unbewilligten Bauten und Anlagen sowie unbewilligten Nutzungen

1 Die zuständige Baupolizeibehörde stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen in­
nert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbun­
den werden. Angeordnete Nutzungsverbote und die zu ihrer Durchsetzung ange­
ordneten Massnahmen sind in der Regel innert 30 Tagen nach Eröffnung der 
Verfügung durchzusetzen, wenn nicht glaubhaft gemacht wird, dass die Nutzung 
rechtmässig ist.

2 Die zuständige Baupolizeibehörde stellt sicher, dass Rückbauten zur Wieder­
herstellung des rechtmässigen Zustands ohne Verzug angeordnet und vollzogen 
werden. Über Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ist 
in einem einzigen, auch ein allfälliges nachträgliches Baubewilligungsverfahren 
einschliessendes Verfahren so zu entscheiden, dass nach Rechtskraft des Ent­
scheids und ungenutztem Ablauf der angesetzten Frist die Wiederherstellung er­
satzvornahmeweise durchgeführt werden kann. Auf die öffentliche Publikation 
kann verzichtet werden.

3 Die zuständigen kantonalen oder kommunalen Baubewilligungsbehörden kön­
nen bei einer für das gleiche Areal verfügten oder noch hängigen Wiederherstel­
lung des rechtmässigen Zustands folgende Anordnungen treffen:
a) Die Baubewilligung oder die kantonale Zustimmung für neue Bauten und An­

lagen wird erst nach erfolgtem Vollzug einer für das gleiche Areal angeordne­
ten Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands erteilt und das Baubewilli­
gungsverfahren bis dahin sistiert.

b) Die Baubewilligung oder die Zustimmungsverfügung wird mit der Auflage
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§ 6 Abs. 1 PBG
1 Direktion des Innern ist allein zuständig für im Wald gelegene forstliche Bauten 
und Anlagen und nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen. Zudem erfüllt sie in 
diesem Umfang im Wald die baupolizeilichen Aufgaben; davon ausgenommen ist 
der forstliche Wasserbau.

verknüpft, dass mit dem Bau von neuen Bauten und Anlagen erst nach erfolg­
tem Vollzug der Wiederherstellung begonnen werden darf.

§10
Prüfung der Rechtmässigkeit von bestehenden Bauten und Anlagen im Baubewilligungsverfahren

1 Die zuständige Baupolizeibehörde prüft im Baubewilligungsverfahren summa­
risch, ob die bestehenden Bauten und Anlagen und Nutzungen rechtmässig be­
stehen.
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5. Weitere Bestimmungen

Art. 15 Abs. 4bis RPG

4bis Die Kantone können bei Ein- und Umzonungen Gebiete in Bauzonen bezeich­
nen, in denen die Geruchsbestimmungen weiterhin der ursprünglichen Nutzung 
entsprechen, sodass bestehende landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe 
erhalten und erneuert sowie auch zugunsten des Tierwohls angepasst werden 
können.

§11
Gebiet mit Geruchsbestimmungen der ursprünglichen Nutzung

1 Die Gemeinden können bei Ein- und Umzonungen Gebiete in Bauzonen be­
zeichnen, in denen die Geruchsbestimmungen weiterhin der ursprünglichen Nut­
zung entsprechen, sodass bestehende landwirtschaftliche und gewerbliche Be­
triebe erhalten und erneuert sowie auch zugunsten des Tierwohls angepasst 
werden können.

2 Diese Gebiete sind im Zonenplan als überlagernde Zonen mit dem Vermerk 
«Gebiet mit Geruchsbestimmungen der ursprünglichen Nutzung» zu bezeichnen.
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Art. 16 Abs. 4 und 5 RPG

4 In Landwirtschaftszonen hat die Landwirtschaft mit ihren Bedürfnissen Vorrang 
gegenüber nicht landwirtschaftlichen Nutzungen.

5 Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen ausserhalb der Bauzonen bezüglich 
Geruchs- und Lärmimmissionen aus der Landwirtschaft Erleichterungen von den 
Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 zulässig sind, 
um den Vorrang der Landwirtschaft zu gewährleisten.

Art. 38a RPV

1 Die zuständige Behörde gewährt innerhalb der Landwirtschaftszone umwelt­
schutzrechtliche Erleichterungen, soweit die Interessen der Landwirtschaft das 
Interesse an der Einhaltung des Mindestabstandes zum Schutz vor Gerüchen 
oder der Bestimmungen zum Schutz vor Lärm überwiegen.

2 Die Interessen der Landwirtschaft überwiegen insbesondere, wenn:
a. die betroffene Wohnnutzung nach der landwirtschaftlichen Nutzung entstan­

den ist;
b. der betroffene Wohnraum als landwirtschaftlich bedingt bewilligt wurde; oder 
c. der betroffene Wohnraum zum Landwirtschaftsbetrieb gehört, von dem die 

Immissionen ausgehen.

3 Stimmen die von den Geruchs- oder Lärmimmissionen betroffenen Personen 
den Erleichterungen zu, so gewichtet dies die zuständige Behörde bei der Inte­
ressenabwägung als Indiz dafür, dass die Interessen der Landwirtschaft überwie­
gen.

4 Bei Geruchs- oder Lärmklagen, bei einer möglichen Nichteinhaltung von Ge­
ruchs- oder Lärmbestimmungen oder bei in Aussicht genommenen Erleichterun­
gen ist zunächst insbesondere zu prüfen, ob:
a. die Nutzungen, die miteinander in Konflikt geraten, rechtmässig bestehen; 

und
b. keine Revisionsgründe für die Bewilligung der nicht landwirtschaftlichen Nut­

zung vorliegen.

5 Eine Baubewilligung, die einen höheren umweltrechtlichen Schutzbedarf ausge­
löst hat, fällt dahin, wenn sich später ein Konflikt mit Geruchs- oder Lärmemissio­
nen aus der Landwirtschaft ergibt.

§12
Umweltschutzrechtliche Erleichterungen

1 Das Amt für Raum und Verkehr gewährt innerhalb der Landwirtschaftszone um­
weltschutzrechtliche Erleichterungen im Sinne von Art. 38a RPV, soweit die Inte­
ressen der Landwirtschaft das Interesse an der Einhaltung des Mindestabstands 
zum Schutz vor Gerüchen oder der Bestimmungen zum Schutz vor Lärm über­
wiegen.
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II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Verordnung tritt nach der Veröffentlichung im Amtsblatt am 1. August 2026 
in Kraft.

Zug, ...

Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann
Andreas Hostettler

Der Landschreiber
Tobias Moser

Publiziert im Amtsblatt vom ...




